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§ 42 TVG 2012
Übergangsbestimmungen

 TVG 2012 - Tierversuchsgesetz 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.08.2020

1. (1)Genehmigungen, die auf Grundlage der §§ 6 und 15a Abs. 2 des Tierversuchsgesetzes, BGBl. Nr. 501/1989,

ergangen sind, behalten bis zur Entscheidung der zuständigen Behörde ihre Gültigkeit, wenn die jeweiligen

Anträge korrekt und vollständig ausgefüllt bis zum 30. Juni 2013 bei den zuständigen Behörden eingelangt sind.

2. (2)Genehmigungen von Projektleiterinnen und Projektleitern, die auf Grundlage des § 7 des Tierversuchsgesetzes,

BGBl. Nr. 501/1989, ergangen sind, behalten ihre Gültigkeit.

3. (3)Genehmigungen von Tierversuchen, die auf Grundlage des § 8 des Tierversuchsgesetzes, BGBl. Nr. 501/1989,

ergangen sind, behalten bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 ihre Gültigkeit, wobei

1. 1.auf diese Projekte anstelle der §§ 26 und 28 bis 31 über die Anforderungen an Projekte die

entsprechenden Bestimmungen des Tierversuchsgesetzes, BGBl. Nr. 501/1989, in der Fassung des

Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 162/2005, anzuwenden sind und

2. 2.für Projekte, deren Dauer über den 1. Jänner 2018 hinausgehen soll, bis zum 1. Jänner 2018 eine

Genehmigung gemäß § 26 einzuholen ist.

4. (4)Projekte, die gemäß § 9 des Tierversuchsgesetzes, BGBl. Nr. 501/1989, keiner Genehmigung bedurften, dürfen

unter den Voraussetzungen der Z 1 und 2 des Abs. 3 bis zum Ablauf des 31. Dezember 2017 ohne Genehmigung

fortgeführt werden.

5. (5)In den Fällen der Abs. 1 bis 4 kommt eine Strafbarkeit nur nach § 39 Abs. 1 Z 1, 3 bis 6, 8, 10, 11, 15 bis 17 sowie

Abs. 2 Z 2, 4 und 7 in Betracht.

6. (6)Tätigkeiten und Projekte, für die auf Grund dieses Bundesgesetzes eine Genehmigung erforderlich ist, die aber

nach den Bestimmungen des Tierversuchsgesetzes, BGBl. Nr. 501/1989, keiner Genehmigung bedurften, dürfen

bis zur Entscheidung der zuständigen Behörden ohne Genehmigung fortgeführt werden, wenn die jeweiligen

Anträge vollständig und korrekt ausgefüllt bis zum 30. Juni 2013 bei den zuständigen Behörden eingelangt sind.

7. (7)Ausgefüllte Kriterienkataloge sind sechs Monate ab der Veröffentlichung gemäß § 31 Abs. 4

Antragsvoraussetzung gemäß § 26 Abs. 2 Z 8.

8. (8)Bis zum Ablauf des 31. Dezember 2013 sind zur Entscheidung über

1. 1.Berufungen gegen Bescheide der Landeshauptfrau oder des Landeshauptmannes und

2. 2.Devolutionsanträge in Angelegenheiten, zu deren Entscheidung die Landeshauptfrau oder der

Landeshauptmann berufen wäre,

die unabhängigen Verwaltungssenate in den Ländern berufen. Mit 1. Jänner 2014 obliegen diese Entscheidungen

den Verwaltungsgerichten.

9. (9)(Anm.: Tritt mit Ablauf des 10.7.2013 außer Kraft.)

10. (10)Bis zum Ablauf des 10. Juli 2013 ist § 4 Z 10 nicht anzuwenden.
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